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Wreîtion: $cttK-$*lMKgi|ttttres» I5rb*» K
®rfd)etnt je ®onner3tag§ unb foftet per ©emefter Çr. 6.—, per ^a^r gr. 12.

3«ferate 30 ®t§. per einfpaltige (Soloneljeile, bei größeren Aufträgen
entfprec^enben iRabatt.

freu 12. Sttii 1923.

9Rn<(iiitt(ttMti4i • ift md) unb am metftett getutet,
4UUu)vll!{llltQf • 2)er Pom ©Reitet jar ®ol|le fid) feibft befiijt.

Bau-Cbrosik.

£ Saupoltjeilicfie Sewilli»
gunge« Der ©taöt 3ürifh
würben am 6. Quli für fol="
genbe Sauprofeîte, teil*
roeife unter Sebtngungen, er=

teilt: 1. Brauerei am Ütli=
berg unb 31. ^ürtimann 2t @. für einen 2lnbau an
Serftch.=9hn. 112 unb 914/Sranbfthenfeftrafje, 3- 2;
2. Srof. Sr. SRofer für 10 ©infamilienhäufer mit
©infriebung fRainftrafje 62—80, 3. 2; 3. |j. Suchtnann
für einen 2luf= unb Umbau otjne ülutoreparaturwerfftatt
2luftra£e 15, 3- 3 ; 4. ©onfortium ©d)äppi, Segele, 3Beifj
für p>ei Sachroohnungen ^ßflanjfcljulftra^e 99, 3'
5. ©tabt 3ürict) für einen SBagenfäjuppenanbau Serf.=
3îr. 562/£arbturmfir. 370, 3. 5; 6. 2UIgemeine Sau=
genoffenfdjaft 3üricb für jmei einfaetje unb ac£|t Soppel*
moljnljäufer mit ©infriebung fmbèburgftrafje 27—35,
Seutljolbftrafje 9tr. 1—11, 3. 6; 7. ©. Siancfji für eine
^erraffe Sorfftrafce 56, 3. 6; 8. ©enoffenfcljaft ©pera
für einen Umbau ©ctjafft)cruferflrafje 83 unb 85, 3- 6;
9. ,3. §erjer für eine 2lutoreparaturn>erfftatt 2BaIter=

1*3 3, 3. 6; 10. fßartiiipantengenoffenfdjaft Unterftrafj
mr adjt Soppelroohnljäufer mit ©infrtebung Sirchfirafee
Jh. 39-67, 3. 6; 11. 3. 9tiefer*Sänjiger für 8 @ln=

Tamtlientjäufer mit ©infriebung ©olbauerftrafie 14—20
wno §ablaubftrafje 45—51, 3- 6; 12. F- ©eeger für

ein 3lutoremifengebäube fpablauöftrafie 43, 3- 6 ; 13. D.
93i(JeI für 3lbünberung ber genehmigten jroei @tnfamitien=
häufer ^apffteig 9/11, 3- ; 14. Sir. fR. ©teiger für
Ébânberung be§ genehmigten ©infamilienhaufeä Sunant=
ftrafje 2, 3- 7; 15. ©enoffenfehaft Utoblicï für 11 Sop=
pelmohnhäufer mit ©infriebung ©eefetbftr. 204—212,
9tebelbachfÜafje 3—9 unb Sufourftrajje 9lr. 201—207,
3- 8; 16. SRarfort & SJÎetfel für brei Mdjenbalfone
9Rühlebachftra§e 9, 3. 8.

&UKftt)au3ern»eiteruJig in 3ito<h- Sie ©eneraloer*
fammlung ber 3ürdE)er ÄunftgefeUfchaft beauftragte ben

Sorftanb mit ber ©rmeiterung be§ Äunfthaufes zur © e <=

roinnung non neuen ©äien für bie ®emälbefamm=
lung, forote 2lu§ftellung§* unb 2lrbeit§räumen
für bie graphifrf)« Sammlung unb bie Sibliothef,
auf ©runb be§ oorliegenben generellen projettes non
ißrof. Sr. K. SR of er, unb ber Finanzierung nach bem

oom Sorftanb aufgehellten fJinanzierungSpIair.
Ueber bie Saute« in ©«ge^ürtd) wirb berichtet:

2luf bem fRoljbau be§ SîirchgemeinbebaufeS an
ber ©cte S3eber=©rütliftrafje ift ber 2lufrichtbaum er=

richtet, ©in ficfjereê Urteil über bas ©ebäube in feinem
äu|ern ©tnbrudt, befonberê auch über feine Slnpaffung

jur Umgebung, wirb erft möglich fein, wenn bie 9ieu=

geftaltung ber ©trafjenoerhältniffe burchgefüljrt unb bie

neue Sahnanlage erfteUt fetn wirb, fpeute brängt fich

bie auf, ob ber Sau mit feiner^ großen ®runb=

fläche rtic^t etroa§ ju niebrig, ju gebrüelt auffalle, be=

fonber§ wenn man bie noch nicht ooEenbete 2luffüEung
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Mreltion: KeNU-H«tdi»Stz«»st» Erb-».

Erscheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr. K. —, per Jahr Fr. 12.

Inserate 30 Cts. per einspaltige Colonelzeile, bei größeren Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

Zürich» de« 1Ä. I«li 1S33

(iXîn-irnnîn»'—» Der ist reich und am meisten gewitzt,
Der vom Scheitel zur Sohle sich selbst besitzt.

gsu-ebtomli.

A Baupolizeiliche Bewilli-
guuge« der Stadt Zürich
wurden am 6. Juli für fol-'
gende Bauprojekte, teil-
weise unter Bedingungen, er-
teilt: 1. Brauerei am lltli-

berg und A. Hürlimann A -G. für einen Anbau an
Versich.-Nrn. 112 und 914/Brandschenkestraße, Z. 2;
2. Prof. Dr. K. Moser für 10 Einfamilienhäuser mit
Einfriedung Rainstraße 62—80, Z. 2; 3. H. Buchmann
für einen Auf- und Umbau ohne Autoreparaturwerkstatt
Austraße 15, Z. 3 ; 4. Consortium Schäppi, Degele, Weiß
für zwei Dachwohnungen Pflanzschulstraße 99, Z. 4;
5. Stadt Zürich für einen Wagenschuppenanbau Verf.-
Nr. 562/Hardturmstr. 370, Z. 5; 6. Allgemeine Bau-
genosfenschaft Zürich für zwei einfache und acht Doppel-
Wohnhäuser mit Einfriedung Habsburgstraße 27—35,
Leutholdstraße Nr. 1—11, Z. 6; 7. S. Bianchi für eine
Terrasse Dorfstraße 56, Z. 6; 8. Genosfenschaft Spera
Mr einen Umbau Schaffhauserstraße 83 und 85, Z. 6;
THerzer für eine Autoreparaturwerkstatt Walter-
stelg 3, Z. 6; 10. Partizipantengenoffenschaft Unterstraß
fur acht Doppelwohnhäuser mit Einfriedung Birchstraße
Nr. 39-67, Z. 6; 11. I. Rieser-Bänziger für 8 Ein-
fannlienhäuser mit Einfriedung Goldauerstraße 14—20
und Hadlaubstraße 45—51, Z. 6 ; 12. F. Seeger für

ein Autoremisengebäude Hadlaubstraße 43, Z. 6 ; 13. O.
Bickel für Abänderung der genehmigten zwei Einfamilien-
Häuser Kapfsteig 9/11, Z. 7; 14. Dir. R. Steiger für
Abänderung des genehmigten Einfamilienhauses Dunant-
straße 2, Z. 7; 15. Genosfenschaft Utoblick für 11 Dop-
pelwohnhäuser mit Einfriedung Seefeldstr. 204—212,
Nebelbachst'raße 3—9 und Dufourstraße Nr. 201—207,
Z. 8; 16. Marfort à Merkel für drei Küchenbalkone
Mühlebachstraße 9, Z. 8.

K««sthauserweiteru»g in Zürich. Die Generalver-
sammlung der Zürcher Kunstgesellschaft beauftragte den

Vorstand mit der Erweiterung des Kunsthauses zur Ge -

winnung von neuen Sälen für die Gemäldesamm-
lung, sowie Ausstellungs- und Arbeitsräumen
für die graphische Sammlung und die Bibliothek,
auf Grund des vorliegenden generellen Projektes von
Prof. Dr. K. Moser, und der Finanzierung nach dem

vom Vorstand aufgestellten Finanzierungsplan.
Ueber die Baute« i« Enge-Zürich wird berichtet:

Auf dem Rohbau des Kirchgemeindehauses an
der Ecke Beder-Grütlistraße ist der Aufrichtbaum er-

richtet. Ein sicheres Urteil über das Gebäude in seinem

äußern Eindruck, besonders auch über seine Anpassung

zur Umgebung, wird erst möglich sein, wenn die Neu-

gestaltung der Straßenverhältnisse durchgeführt und die

neue Bahnanlage erstellt sein wird. Heute drängt sich

die Frage auf, ob der Bau mit seiner großen Grund-
fläche nicht etwas zu niedrig, zu gedrückt ausfalle, be-

sonders wenn man die noch nicht vollendete Auffüllung
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für bie §ößerlegung ber ©rütliftraße in BetradEjt siet)t.
Sie neue BeberbrüdEe wirb feit einigen Sagen,

wenigfien! in ber einen Stiftung, non ber (Strafjen»
baßn befahren. Bi! Mitte Quli foil ber Umbau ber
Beber firaße oottenbet fein, bamit ber ganze BerEeßr
für ba! fantonale ©cßüßenfeft im aibügüttt burdh fie
geleitet merben Eann. Stuct) bie ©ee firaße zwifcßen
©tetnenfiraße unb Brunauftraße nimmt nunmehr neue

©eftalt an; bie Srottoir! finb zum größten Seil fertig
erftetlt unb bie gaßrbaßn ift zum Seil bereit! afpßaltiert,
fo baß ber gußrwerEoerEeßr tn ber einen SHic^tung feinen
9Bty öurcß bie ©rütliftraße unb über ben fertiggeftettten
Streifen ber ©eefiraße nehmen îann.

QürdjerifdHantimale SBanfreöite. (3tu§ ben Ber=
ßanblungen be! Santon!rate!.)

Umbau in Bßeinau. @§ roirb ein Srebit non
30,000 gr. für bie ©rftettung einer neuen ei jung im
3eüenbau ber Männerabteilung in ber Slnftalt ait»
Bßeinau bewilligt.

Umbau in ber 2BädEerling»©tiftung. Ser
Bat gemährt einen Srebit oon 132,000 gr. für bie @r=

fteUung eine! SBafdßhaufe! unb bie ©rweiterung ber
Sücßenanlage in ber SBädEer ling»Stiftung Uetifon.

Bobejtoerbefferung! » arbeiten unb ©ieöelung!»
bauten im Danton Süric^. Qm Berlauf ber 9tach=

Erteg!jett finb im Danton $üriclj umfangreiche Boben»
nerbefferungen in gorrn non 9totftanb!arbeiten burcßge»

fübjrt morben, bie große ©ummen ©elbe! oerfcßtangen.
Slllein im ^jatjre 1922 mürben 2 Millionen granEen für
Meliorationen unb für ba! ©iebelung!wefen in ben

Boranfcßtag eingeftellt. SSotlenbet würben 91 Unterneß»

mungen, womit ba! Programm für bie jßeriobe 19' 7

bi! 1921 fo ziemlich burcßgefüßrt ift. Seßte! Qaßr würben
nahezu 3000 ha Sanb brainiert; bie Sänge ber au!»
geführten Sratngräben beträgt über l'A Millionen Meter,
btejenige ber offenen Kanäle jirEa 38,000 Meter unb
bie ber neuen glurwege 51,000 Meter.

Sie Soften ber abgeregneten Unternehmungen, welche

für bie ©uboentionierung in Söetrad^t fatten, betragen
mehr al! 9 Millionen gr. Saju fommen weiter 54
oom 9tegierung!rat genehmigte neue projette, beren au!»
führung einen Softenaufwanb oon 4,295,000 gr. er»

forbern würbe. an©iebelung!bauten würben leßte!
Qaßr 37 ißrojeEte mit einer Softenooranf<hlag!fumme
oon l'A Mittionen gr. gutgeheißen. BMcßen Umfang
bte projezierten Bobenoerbefferungen angenommen haben,
geht barau! heruor, baß ©nbe leßten Qaßre!, beren 283
anhängig waren, 66 projette waren in Bearbeitung be=

griffen unb 170 3lnmetbungert waren noch 9<** nicht zur
Beßanblung gelangt.

BuSmalung Der ©taötlirdje tu 2Si*tertßur. Sie
eoangelifdße Sircßgemeinbeoerfammlung bewilligte gemäß
Antrag ber Sirchenpfleger einen Srebit oon 25,000 gr.
für bie 2lu!malung ber in burdßgreifenber Benooation
begriffenen ©tabtïird^e auf ©runb be! ©ntwurfe! oon
Baut 3 ehüber in Bern. Siefer gebenft fein SBerE

bi! im Qaßre 1927 ju oollenben. 3m Sluftrag oon
Sunftfreunben wirb augufio ©iacometti bie ®ßor
fenjter au!führen.

Sem Baufonö! für ei« Sran!e*aftjl in ipfaffifo*
(3üricß) würbe oon ber ©emeinbeoetfammlung au! ber
Siguibation ber äBoßnungenbaugenoffenfchaft erübrigte
7000 gr. jugewtefen, beffen Soften auf 161,000 gr.
oeranfcßlagt finb; baran finb 25,000 gr. oorhanben,
fobann erwartet man einen ©taat!beitrag oon 15 %,
unb an bie noch z« befcßaffenben 100,000 gr. würben
bi! jeßt 75,000 gr. gezeichnet jum 3iu§fuße oon 3'A%.

Sirthenrenonation tu Uerilon (3üridßfee). Sie ©e»

meinbeoerfammlung hot bie anträge ber Sircßenpftege,

i.»3«ttnnfl („Meifterblatt") 9lr. 15

mit einer |>auptrenooation bie ©rweiterung ber
Sircße ju oerbinben, gemäß ben oon £>errn arcßi»
teft Beitß in Männeborf abgearbeiteten ißlänen,
einftimmig genehmigt unb ben gewünfcßten Srebit oon
200,000 gr. bewilligt.

gfir ei« Dperatiottêjimmer im Sranfeuaftjl in
Bfilacß bewilligte bie ©emeinbeoerfammlung einen Srebit
oon 21,000 gr.

jßoftneubaute in Bafel! (©laru!). (Sorr.) an ber
©tnwoßnergemeinbe » Berfammlung oom 1. Quit oerla!
ber ©emeinbepräfibent einen Brief be! eibgenöffifcßen
Bofibepartement! in Bern betreffenb ber jßoßneubaute
tn 9läfel!, wonadh ba!felbe, wenn auch ungern, unter
ben beEannt gegebenen Bebtngungen zu einem 91 eu bau
feine 3uftimmung gebe, wenn bte ©emeinbe biefe Be=

btngungen aufrechterhalte unb oertra glich regle. Sa!
BauEonfortium feinerfeit! erElärte fiel) mit biefen Be=

btngungen einoerftanben. Sie ©emeinbeoerfammlung
gab bazu ebenfatt! ihre 3ufiimmung. unter ooflfiänbiger
BüdEenbedEung burdh ba! Sonfortium. ©omit ift bie

Bofineubaufrage in ein neue! ©tabium getreten unb bie

©ntfeßeibung zum Bauen gefällt. ©! fleht ber Ber»
wirElichung einer Boftneubaute burdh ^o! BauEonfortium
nicht! mehr im SBege, befonber!, ba auch ber Bloß
nörblicß ber neuen Baßnhofftraße, ber zuerft in àu!»
fidht genommen würbe, erhältlich ift.

©rftettung ei«er äßafferleitung t« 6«gt (©laru!).
(Sorr.) Ser ©emeinbe ©ngi im ©ernftal wirb an bie

ZU 5500 gr. oeranfcßlagten Soften ber ©rftettung einer

Mafferleitung an ber aip Saueli ein Bunbe!» unb ein

Santon!beitrag oon je 20%, im Majimum je 1100 gr.,
zugefidhert.

Sa! neue Muftermeffegebäube i« Bafel. Ser
bafelftäbtifdhe Begierung!rat legt bem ©roßen Bat etnen

„Batfcßlag" über ben Bau be! neuen Muftermeffege»
bäube! oor, ben man nun naeß bem erfolgreichen Ber»

lauf ber bie!jährigen Meffe in angriff nehmen möchte.
Sie oeränberten Berßältmffe erheifdßen tnbeffen eine Éb=

änberung be! im gebruar 1920 gefaßten ©roßratsbe»
fcßluffe!. Sarin wirb beEanntlidh bie ©enoffenfcfiafi
Schweizer Muftermeffe oerpflichtet, auf bem areal be!
alten babifchen Bahnhofe! ein ftänbige! Meffegebäube
ZU erftetten. Ser Santon überläßt ber ©enoffenfeßaft I
ba! nötige Baugelänbe auf ©runb eine! abzufcßließenben
Baurecht!oertrage!. Sa! BauEapital hat bie ©enoffen»
-fchaft burdß au!gabe oon Obligationen zu befeßaffen.
Ser Santon übernimmt bie Sapitat» unb 3tn!garantie
bi! zur £>öl)e be! oom Begierung!rat genehmigten Soften»
ooranfcßlage!. Ser Begterung!rat wirb zum Sauf oon
jährlich bi! 200,000 gr. Obligationen zum BoriEur!
ermächtigt.

Sie Soften be! abgeänberten B^jefte! werben auf
2,900,000 gr. berechnet unb foüen wie folgt aufgebracht
werben: Sie SantonalbanE wirb ber Muftermeffe=®e»
noffenfehaft unter ©arantie be! Staate! einen BauErebit
bi! zum Betrage oon zwei Millionen granEen zur Ber»

fügung ftetteir, ber fpäter burdh ein Obligationenanleihen
abgelöft werben foil. Ser Bunb gewährt etnen Beitrag
oon 15 % ber gefamten Baufumme, unb ben Be ft be!

erforberlidhen BauEapital! wirb bte ©enoffenfcEjafi au!
ißren eigenen Mitteln aufbringen. 3Ba! bie Benbite be!

neuen ©ebäube! anbelangt, fo ergibt ein mutmaßliche^
Betrteb!»Bubget, baß ber Betrieb ber Meffe bem bafel»

ßäbtifdhen ©emetnwefen nach ©rftettung be! neuen ©e>

bäube! Eetne oermehrten au!gaben oerurfadhen wirb.
Sa! früher projeEtierte ©ebäube hätte 12—15 Mil»

lionen granEen geEofiet unb offenfidhtlidh wenig Benbite

abgeworfen. Sie Meffeleitung hat ß<h infolgebeffen für
eine befeßeibenere Söfung entfd^ieben.

1à0 Jllustr. schweiz. Handw

für die Höherleaung der Grütlistraße in Betracht zieht.
Die neue Bederbrücke wird seit einigen Tagen,

wenigstens in der einen Richtung, von der Straßen-
bahn befahren. Bis Mitte Juli soll der Umbau der
Bederstraße vollendet sein, damit der ganze Verkehr
für das kantonale Schützenfest im Albisgütli durch sie

geleitet werden kann. Auch die Seestraße zwischen
Sternenstraße und Brunaustraße nimmt nunmehr neue
Gestalt an; die Trottoirs sind zum größten Teil fertig
erstellt und die Fahrbahn ist zum Teil bereits asphaltiert,
so daß der Fuhrwerkverkehr in der einen Richtung seinen

durch die Grütlistraße und über den fertiggestellten
Streifen der Seestraße nehmen kann.

Zürcherisch-kantonale Bankredite. (Aus den Ver-
Handlungen des Kantonsrates.)

Umbau in Rheinau. Es wird ein Kredit von
30,000 Fr. für die Erstellung einer neuen Heizung im
Zellenbau der Männerabteilung in der Anstalt Alt-
Rheinau bewilligt.

Umbau in der Wäckerling-Stiftung. Der
Rat gewährt einen Kredit von 132,000 Fr. für die Er-
ftellung eines Waschhauses und die Erweiterung der
Küchenanlage in der Wäckerling-Stiftung Uetikon.

Bodenverbesserungs - Arbeiten u»d Siedelungs-
bauten im Kanton Zürich. Im Verlauf der Nach-
kriegszeit sind im Kanton Zürich umfangreiche Boden-
Verbesserungen in Form von Notstandsarbeiten durchge-
führt worden, die große Summen Geldes verschlangen.
Allein im Jahre 1922 wurden 2 Millionen Franken für
Meliorationen und für das Siedelungswesen in den

Voranschlag eingestellt. Vollendet wurden 91 Unterneh-
mungen, womit das Programm für die Periode 19^ 7

bis 1921 so ziemlich durchgeführt ist. Letztes Jahr wurden
nahezu 3000 du Land drain iert; die Länge der aus-
geführten Draingräben beträgt über I V4 Millionen Meter,
diejenige der offenen Kanäle zirka 38,000 Meter und
die der neuen Flurwege 51,000 Meter.

Die Kosten der abgerechneten Unternehmungen, welche

für die Subventionierung in Betracht fallen, betragen
mehr als 9 Millionen Fr. Dazu kommen weiter 54
vom Regierungsrat genehmigte neue Projekte, deren Aus-
führung einen Kostenaufwand von 4,295,000 Fr. er-
fordern würde. AnSiedelungsbauten wurden letztes

Jahr 37 Projekte mit einer Kostenvoranschlagssumme
von IV- Millionen Fr. gutgeheißen. Welchen Umfang
die projektierten Bodenverbesserungen angenommen haben,
geht daraus hervor, daß Ende letzten Jahres, deren 283
anhängig waren, 66 Projekte waren in Bearbeitung be-

griffen und 170 Anmeldungen waren noch gar nicht zur
Behandlung gelangt.

Ausmalung der Stadtkirche i« Wiuterthur. Die
evangelische Kirchgemeindeversammlung bewilligte gemäß
Antrag der Kirchenpfleger einen Kredit von 25,000 Fr.
für die Ausmalung der in durchgreifender Renovation
begriffenen Stadtkirche auf Grund des Entwurfes von
Paul Zehnder in Bern. Dieser gedenkt sein Werk
bis im Jahre 1927 zu vollenden. Im Auftrag von
Kunstfreunden wird Augusto Giacometti die Chor-
fenster ausführen.

Dem Baufouds für ei« Kraukeuasyl in Pfäsfiko«
(Zürich) wurde von der Gemeindeversammlung aus der
Liquidation der Wohnungenbaugenossenschaft erübrigte
7000 Fr. zugewiesen, dessen Kosten auf 161,000 Fr.
veranschlagt sind; daran sind 25,000 Fr. vorhanden,
sodann erwartet man einen Staatsbeitrag von 15°/o,
und an die noch zu beschaffenden 100,000 Fr. wurden
bis jetzt 75,000 Fr. gezeichnet zum Zinsfuße von 3Vs 'V».

Kirchenreuovatio» i» Uerikon (Zürichsee). Die Ge-
meindeversammlung hat die Anträge der Kirchenpflege,

l.-Zeitung („Meisterblatt") Nr. 15

mit einer Hauptrenovation die Erweiterung der
Kirche zu verbinden, gemäß den von Herrn Archi-
tekt Veit h in Männedorf ausgearbeiteten Plänen,
einstimmig genehmigt und den gewünschten Kredit von
200,000 Fr. bewilligt.

Für ein Operationszimmer im Krankenasyl in
Bülach bewilligte die Gemeindeversammlung einen Kredit
von 21,000 Fr.

Postneubante in NLfels (Glarus). (Korr.) An der
Einwohnergemeinde-Versammlung vom 1. Juli verlas
der Gemeindepräsident einen Brief des eidgenössischen
Postdepartements in Bern betreffend der Postneubaute
in Näfels, wonach dasselbe, wenn auch ungern, unter
den bekannt gegebenen Bedingungen zu einem Neubau
seine Zustimmung gebe, wenn die Gemeinde diese Be-
dtngungen aufrechterhalte und vertraglich regle. Das
Baukonsortium seinerseits erklärte sich mit diesen Be-
dingungen einverstanden. Die Gemeindeversammlung
gab dazu ebenfalls ihre Zustimmung, unter vollständiger
Rückendeckung durch das Konsortium. Somit ist die

Postneubaufrage in ein neues Stadium getreten und die

Entscheidung zum Bauen gefällt. Es steht der Ver-
wirklichung einer Postneubaute durch das Baukonsortium
nichts mehr im Wege, besonders, da auch der Platz
nördlich der neuen Bahnhofstraße, der zuerst in Aus-
ficht genommen wurde, erhältlich ist.

Erstellung einer Wasserleitung tu Eugi (Glarus).
(Korr.) Der Gemeinde Engi im Sernftal wird an die

zu 5500 Fr. veranschlagten Kosten der Erstellung einer

Wasserleitung an der Alp Laueli ein Bundes- und ein

Kantonsbeitrag von je 20°/o, im Maximum je 1100 Fr.,
zugesichert.

Das neue Mustermessegebäude i« Basel. Der
baselstädtische Regierungsrat legt dem Großen Rat einen

„Ratschlag" über den Bau des neuen Mustermessege-
bäudes vor, den man nun nach dem erfolgreichen Ver-
lauf der diesjährigen Messe in Angriff nehmen möchte.
Die veränderten Verhältnisse erheischen indessen eine Ab-
änderung des im Februar 1920 gefaßten Großratsbe-
schluffes. Darin wird bekanntlich die Genossenschaft
Schweizer Mustermesse verpflichtet, auf dem Areal des

alten badischen Bahnhofes ein ständiges Messegebäude

zu erstellen. Der Kanton überläßt der Genoffenschaft
das nötige Baugelände auf Grund eines abzuschließenden
Baurechtsvertrages. Das Baukapital hat die Genossen-
schaft durch Ausgabe von Obligationen zu beschaffen.
Der Kanton übernimmt die Kapital- und Zinsgarantie
bis zur Höhe des vom Regierungsrat genehmigten Kosten-
Voranschlages. Der Regierungsrat wird zum Kauf von
jährlich bis 200,000 Fr. Obligationen zum Parikurs
ermächtigt.

Die Kosten des abgeänderten Projektes werden auf
2,900,000 Fr. berechnet und sollen wie folgt aufgebracht
werden: Die Kantonalbank wird der Mustermeffe-Ge-
nossenschaft unter Garantie des Staates einen Baukredit
bis zum Betrage von zwei Millionen Franken zur Ver-
fügung stellen, der später durch ein Obligationenanleihen
abgelöst werden soll. Der Bund gewährt einen Beitrag
von 15°/o der gesamten Bausumme, und den Rest des

erforderlichen Baukapitals wird die Genossenschaft aus -

ihren eigenen Mitteln aufbringen. Was die Rendite des

neuen Gebäudes anbelangt, so ergibt ein mutmaßliches
Betriebs-Budget, daß der Betrieb der Messe dem Hasel-

städtischen Gemeinwesen nach Erstellung des neuen Ge-

bäudes keine vermehrten Ausgaben verursachen wird.
Das früher projektierte Gebäude hätte 12—15 Mil-

lionen Franken gekostet und offensichtlich wenig Rendite

abgeworfen. Die Messeleitung hat sich infolgedessen für
eine bescheidenere Lösung entschieden.
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Sur ©rweiteruug u«D JRcuootttton Der ^rrenan»
ftalt Breitenau (Schaffhaufen) »erlangt ber ^Regierung!*
rat bei Kantons» ©cljaffhaufen einen Krebit oon 132,800
gtanïen. ©er Beriet ermähnt zunächft bie EBafclfanlage,
bie ben SKnforberungen gar nicfjt me|r genügt unb un»

bebingt ein CT ©rweiterung bebarf. ®ie bisherigen ©in*
ridftungen finb für 132 Krante berechnet, währenb bie

3a|I ber in ber Snftalt untergebrachten Krauten feit
Sahren 250 bis 270 beträgt. ©le neuprofeftterte üln*
läge ift für 350 ißerfonen mit ©tnfehluf) be! 2lnftalt!=
perfonall gerechnet. — ferner wirb ber ©inbau eine!
britten ©ampffeffel! mit ©rroeiterung be! Keffeltiaufe!
unb ©rhöhung bei f?oct)tamin! all notwenbig erachtet.
®ie für Reizung unb 2Barmwafferbereitung jur Ber»
fügung fte|enben jroei ©ampffeffel reichen in ber Kälte»

periobe bei ooller Qnanfpruchnahme nur eben gerabe
noch &ur ©ectung ber erforberlichen ©ampfmenge aul.
©I ift belhalb zu befürchten, baff fie su rafch abgenügt
werben unb aufjerbem bringt biefe Situation bie ©efafjr
mit fiel), baff bei einer bringenb nötig œerbenben Etepa*
ratur auch nur einer ber beiben Keffel ber Srrenanftalt
oorübergetjenb nicht belfert merben tann.

Sn Berbinbung mit biefen 5teuanfc|affungen foE auch
bal ©ebäube einer Stuffenrenooation unterzogen werben.
®ie ©efamttoften finb auf 190,000 3*- berechnet. ©er
Bunb hat hfeju ee ©uboention oon 8®/o im betrage
oon 15,200 gr. jugefidjert. 3etner tonnen bem Keffel»

fonbl ber 9lnftalt Breitenau 42,000 $r. entnommen
werben, fobaff ju Saften ber Kantonlïaffe 132,800 3t-
fallen.

©ie Korreftton Der gitecherftrafje in St. ©atteur
(Korr.) ©in altel ißofiulat ber Borftabtgemeinbe Sachen*

Bonwil, Kreil SBeft, in ©t. ©aßen ift im begriffe feiner
Berwirtlichung entgegengeführt zu werben; el ift biel
bie Korreition ber buret) biefen ©tabtteil führenben, bem
Kanton ©t. ©allen gehörenben 3ürcherftrafje, l'laffifijtert
all burdhgehenbe |>aupt ft raffe. Eloch cor 3 fahren
gingen bie 2Bogen fehr hoch um biefe Korrettion, bie ab*
lehnenbe Haltung ber Slnftöfter unb bal Bcifttrauen gegen
ben perimeter fdftenen unü6erwinblich p fein. ©I ift
ein Berbienfi ber wirtfc£)aftlichen Bereinigung unb ber
Ciuartieroereine biefel Kreifel, bie EBogen nach unb nach

geglättet p haben, fobaff el jmifdien Kanton, ©tabt
unb ©runbeigentümern ju einer Berftänbigung tarn, fpeute
ift bie Korreltion auf ber ganzen Streife oon ber ©taljl»
ftrafje bil zur Burgftraffe gefiebert. Sängere 3eit glaubte
man, el fei nur möglich bie Hälfte, b. h- bie Streife oon
ber ©tahlftraffe bil zur ©ramhaltefteüe in ber Sachen
SU forrigieren. ©inige unterhalb biefer ©trecte liegenbe
Stuftöffer glaubten um ihre! fdjonen Borgarten! wiEen,
e| auf eine ©rpropriation anfommen laffen ju müffen.
®§ tarn aber nicht fo weit, fchliefjlidi brachten auch biefe
©gentümer ber StEgemeinheit ein Opfer, fobaff nun mit
ben Irbeiten begonnen werben lann.

®iefe burctjgehenbe, beiberfeitl bebaute, oon ber

©ramboppelfput burchzogene, oon taufenben oon Sluto»
mobilen unb 3uh*u>erfen befahrene Kantonlfiraffe, er*
hält nun enbltch ein zweite!, 2 m breite! ©rottoir, eine

etwa! oerbreiterte 3ahrbahn unb bie im |)inblidf auf bie

ungeheure ©taubplage noch bringlicher geworbene fßfläfte*
rung. ©ie ©tabtoerwaltung hat mit ber ©inlage eine!
neuen grofjen Kanal!, ber auch bei ooEftänbiger Über*

bauung be! ganzen zugeteilten ©inzuglgebiete! aulreichen
wirb, begonnen, ©er Kanton, bem bie eigentliche Korreltion
obliegt, hat bie Bauarbeiten au!gefc|rieben. Sie be*

flehen in ber £>auptfache aul:
©rbarbeiten Z'^a 540 m®

Betonmauerwert für
Blauem unb ©artenfocfel „ 50 m®

©hauffierung „ 1700
©ranitranbfteine „ 50 m'
Betfdhiebene Slnpaffunglarbeiten.

®a! Kleinpflafter wirb fpäter wteberum oon ber
©tabtoerwaltung erfteflt werben.

Ein ben Käufern biefer ©trafje erflehen ba unb bort
©erüfte. ©in! nach bem anbern erhält einen neuen Ein*

ftrich ober einen ueuen Berput), nebftbem werben bie

Kanalanfchlüffe für biefe auf öffentlichem ©runb erfteEt.
@! herrfdjt Betrieb in biefem Quartier. groeifell*

ohne wirb man fief) nach ber fJeictigfteEung aEer biefer
Arbeiten taum mehr aultennen, auf jeben 3aE wirb ber
©fnbruef ein befferer, mehr ftäbtifeifer fein, gleichzeitig
warben bie Siegenfehaften an SLßert gewonnen haben.
9Ba! aber wohl ba! wichtigfte fein wirb, ift bie Blög*
lichteit eine! freien, ungehinberten Bertehr! unb bie Be*
feitigung ber ©taubplage.

©iner fpätern Bauetappe wirb e! oorbehalten fein,
bie Berbreiterung ftabtwärt! burch bie Bofenbergftraffe
weiterzuführen.

SHpwegDtttt in ©taubünDe«. ©te ©emeinbeoer*
fammlungen oon ©rüfeh unb ©dhier! haben mit
groffer SDlehrheit bie ©rfteEung eine! neuen, fahrbaren
llpwege! oon ©chuber! nach 9llp Berg=©amunt*®rufen
befthloffen. ©amit werben bie unhaltbar geworbenen
BBegoerhältniffe eine aEen (jntereffenten bienenbe gute
Söfung finben. ©iefer SBeg, ber eine Sänge oon meh=

reren ©tunben hat unb teilweife burdh f<hwierige! ©er»

rain führt, foE gegen 150,000 3*- toften.

©chttlhoulamDö« in ©röfch (©raubünben). ®ie
©emeinbeoerfammlung befdhlo^ ben Umbau bei ©chul=
haufel, refp. eine größere Reparatur belfelben.

BaulicljeS aul BaDcn. 3n @nnet=Baben en^altet
fich gegenwärtig eine rege Bautätigteit. Bereit! finb
fed)S Baufirmen an ber Slrbeit, Käufer ju erfteEen.
@nnet=Baben! 3lnhöhen, bie oor turzer peit nodh mit
EBeinreben bepflanzt waren, finb mit fchönen ©in» unb
3weifamilienhäufern überbaut.

9Benn bie Bauluft fo weiter geht, fcfjreibt man ber
„bleuen 31ara. 3*9-"» fa wirb bie ©emeinbe balb in bie
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Zur Erweiteruug und Reuovation der Jrrenau-
statt Breiteuau (Schaffhausen) verlangt der Regierungs-
rat des Kantons Schaffhausen einen Kredit von 132,800
Franken, Der Bericht erwähnt zunächst die Waschanlage,
die den Anforderungen gar nicht mehr genügt und un-
bedingt einâ Erweiterung bedarf. Die bisherigen Ein-
richtungen sind für 132 Kranke berechnet, während die

Zahl der in der Anstalt untergebrachten Kranken feit
Jahren 250 bis 270 beträgt. Die neuprojektierte An-
läge ist für 350 Personen mit Einschluß des Anstalts-
Personals gerechnet, — Ferner wird der Einbau eines
dritten Dampfkessels mit Erweiterung des Kesselhauses
und Erhöhung des Hochkamins als notwendig erachtet.
Die für Heizung und Warmwasserbereitung zur Ver-
fügung stehenden zwei Dampfkessel reichen in der Kälte-
Periode bei voller Inanspruchnahme nur eben gerade
noch zur Deckung der erforderlichen Dampfmenge aus.
Es ist deshalb zu befürchten, daß sie zu rasch abgenützt
werden und außerdem bringt diese Situation die Gefahr
mit sich, daß bei einer dringend nötig werdenden Repa-
ratur auch nur einer der beiden Kessel der Irrenanstalt
vorübergehend nicht beheizt werden kann.

In Verbindung mit diesen Neuanschaffungen soll auch
das Gebäude einer Außenrenovation unterzogen werden.
Die Gesamtkosten sind auf 190,000 Fr. berechnet. Der
Bund hat hiezu eine Subvention von 8°/» im Betrage
von 15,200 Fr. zugesichert. Ferner können dem Kessel-

fonds der Anstalt Breitenau 42,000 Fr. entnommen
werden, sodaß zu Lasten der Kantonskasse 132,800 Fr.
fallen.

Die Korrektion der Ziircherstraße in St. Gallen.^
(Korr.) Ein altes Postulat der Vorstadtgemeinde Lachen-
Vonwil, Kreis West, in St. Gallen ist im Begriffe seiner
Verwirklichung entgegengeführt zu werden; es ist dies
die Korrektion der durch diesen Stadtteil führenden, dem
Kanton St. Gallen gehörenden Zürcherstraße, klassifiziert
als durchgehende Hauptstraße. Noch vor 3 Jahren
gingen die Wogen sehr hoch um diese Korrektion, die ab-
lehnende Haltung der Anstößer und das Mißtrauen gegen
den Perimeter schienen unüberwindlich zu sein. Es ist
ein Verdienst der wirtschaftlichen Vereinigung und der
Quartiervereine dieses Kreises, die Wogen nach und nach

geglättet zu haben, sodaß es zwischen Kanton, Stadt
und Grundeigentümern zu einer Verständigung kam. Heute
ist die Korrektion auf der ganzen Strecke von der Stahl-
straße bis zur Burgstraße gesichert. Längere Zeit glaubte
man, es sei nur möglich die Hälfte, d. h. die Strecke von
der Stahlstraße bis zur Tramhaltestelle in der Lachen
M korrigieren. Einige unterhalb dieser Strecke liegende
Anstößer glaubten um ihres schönen Vorgartens willen,
es auf eine Expropriation ankommen lassen zu müssen.
Es kam aber nicht so weit, schließlich brachten auch diese
Eigentümer der Allgemeinheit ein Opfer, sodaß nun mit
den Arbeiten begonnen werden kann.

Diese durchgehende, beiderseits bebaute, von der

Tramdoppelspur durchzogene, von taufenden von Auto-
mobilen und Fuhrwerken befahrene Kantonsstraße, er-
hält nun endlich ein zweites, 2 m breites Trottoir, eine

etwas verbreiterte Fahrbahn und die im Hinblick auf die

ungeheure Staubplage noch dringlicher gewordene Pfläste-
rung. Die Stadtverwaltung hat mit der Einlage eines

neuen großen Kanals, der auch bei vollständiger Über-
bauung des ganzen zugeteilten Einzugsgebietes ausreichen
wird, begonnen. Der Kanton, dem die eigentliche Korrektion
obliegt, hat die Bauarbeiten ausgeschrieben. Sie be-

stehen in der Hauptsache aus:
Erdarbeiten zirka 540 m°
Betonmauerwerk für
Mauern und Gartensockel „ 50
Chaussierung „ 1700
Granitrandsteine „ 50 m ^

Verschiedene Anpassungsarbeiten.
Das Kleinpflaster wird später wiederum von der

Stadtverwaltung erstellt werden.
An den Häusern dieser Straße erstehen da und dort

Gerüste. Eins nach dem andern erhält einen neuen An-
strich oder einen ueuen Verputz, nebstdem werden die
Kanalanschlüsse für diese auf öffentlichem Grund erstellt.

Es herrscht Betrieb in diesem Quartier. Zweifels-
ohne wird man sich nach der Fertigstellung aller dieser
Arbeiten kaum mehr auskennen, auf jeden Fall wird der
Eindruck ein besserer, mehr städtischer sein, gleichzeitig
werden die Liegenschaften an Wert gewonnen haben.
Was aber wohl das wichtigste sein wird, ist die Mög-
lichkeit eines freien, ungehinderten Verkehrs und die Be-
seitigung der Staubplage.

Einer spätern Bauetappe wird es vorbehalten sein,
die Verbreiterung stadtwärts durch die Rosenbergstraße
weiterzuführen.

Alpwegba« w Graubünde«. Die Gemeindever-
sammlungen von Grüsch und Schiers haben mit
großer Mehrheit die Erstellung eines neuen, fahrbaren
Alpweges von Schuders nach Alp Berg-Tamunt-Drusen
beschlossen. Damit werden die unhaltbar gewordenen
Wegoerhältniffe eine allen Interessenten dienende gute
Lösung finden. Dieser Weg, der eine Länge von meh-
reren Stunden hat und teilweise durch schwieriges Ter-
rain führt, soll gegen 150,000 Fr. kosten.

Schulhausumba« i« Grüsch (Graubünden). Die
Gemeindeversammlung beschloß den Umbau des Schul-
Hauses, resp, eine größere Reparatur desselben.

Bauliches aus Baden. In Ennet-Baden en^Qltet
sich gegenwärtig eine rege Bautätigkeit. Bereits sind
sechs Baufirmen an der Arbeit, Häuser zu erstellen.
Ennet-Badens Anhöhen, die vor kurzer Zeit noch mit
Weinreben bepflanzt waren, sind mit schönen Ein- und
Zweifamilienhäusern überbaut.

Wenn die Baulust so weiter geht, schreibt man der
„Neuen Aarg. Ztg.", so wird die Gemeinde bald in die



guttttr. fdjtoeta. $crai»t>.<3citttttg („SReifterblatt") Str. IS

Sage fommen, ben projezierten Surnhallebau mit
einem neuen ©chulljauS in Berbinbung zu brtngen.

Sm Söettberoerb für De« ©d)uHjau§*e»6flu in
Senjburg (Slargau) fjat baS Preisgericht folgenbeS
Urteil gefällt: ©rfter preis 2500 gr.: ©. ©hrfam non
SBürenloS in 3ürid^, SDÎotto : „Sicht". ^weiter Preis
2200 gr.: |janS ©c|mibt non Brugg in Bafel, Ptotto:
„3toeiftrat)I". 3«t gleichen Sîang 2200 gr. : SBefjner
&Sabf)arbt in Slarau, Sftotto: „Sluguftin Keller". Dritter
Preis 1100 gr. : SBalter ©tut; in grauenfelb, SJtotto:
„©tabtbtid". Sie öffentliche SluSfteUung ber Projette in
ber SürnhaHe bauert bis 14. guli 1923.

Sie Bautättgfett in Whtrgenthal (Slargau) ift eine

erfreulich rege. Sie ©tiderei roirb erroeitert, ber Poft»
neubau nimmt ©eftalt an unb auch oon prioater ©eite
mürben Bauaufträge ausgegeben. SaS bringt erroünfchten
Berbienft für Arbeitnehmer unb Slrbeitgeber.

Ser neue Güterbahnhof ©hiaffo. 'Sie ©inroethung
beS neuen Güterbahnhofes in ©hiaffo ift auf ben 1. 0f=
tober angefe|t. Sie im $at)re 1918 begonnenen Sir»
beiten finb jet)t beenbet. 9 km Schienen unb grofje
Sagerräume mürben erfteHt. Sie Baufoften betragen
ungefähr 10 Ptillionen ffr. Sie Sagerräume finb
mit allen neuzeitlichen (Einrichtungen oerfehen.

giir BotftanöSarbeiten tu Genf hat ber ©emetnbe»
rat einen roeitern Krebit oon 105,000 ffr. bemiUigt.
Ser ©rofje Bat hat jmei Sage oorher für benfelben
3roed einen Krebit oon 2,843,735 ffr. gemährt.

Bundesgesetz über die Beschäftigung der

jugendlichen und weiblichen Personen
in den Bewerben.

Slrt. 1. Siefem ©efetj finb unterftellt:
1. bie öffentlichen unb prioaten inbuftriellen unb ge=

merblichen Betriebe, auf bie baS BunbeSgefetj betreffenb
bie Slrbeit in ben ffabtifen oom 18. Quni 1914 unb
27. guni 1919 feine Slnroenbung finbet;

2. bie öffentlichen unb prioaten Betriebe, bie ber Be=

förberung oon Perfonen ober Gütern bienen, .mit SluS»

nähme ber ^anbbeförberung unb ber oom Bunb be»

triebenen ober lonjeffionierten BerfehrSanftalten.
SaS ©efetj gilt nicht für Betriebe, in benen nur Sütit»

glieber einer unb berfelben ffamilie arbeiten, ferner nicht
für bte Sanbroirtfchaft unb ben Çanbel, ebenfo nicht für
bie Rotels, ©aftijöfe unb 2Birtfc|aften.

©er BunbeSrat grenzt bie biefem ©efetj unterftellten
Betriebe oon ben im oorangehenben Sibfah baoon auS»

genommenen Betrieben ab.
Slrt. 2. Ktnöer, melche baS 14. SllterSjahr noch «i<ht

jurüclgelegt haben, bürfen in ben biefem ©efeh unter--
ftellten Betrieben unb beren Bebenbetrieben nicht geroerbS»

rnäfjig befchäftigt roetben.
Slrt. 3. perfonen, bte baS 18. Slltersjahr noch nicht

prüctgelegt haben, bürfen in ben biefem ©efetj unter»
ftellten Betrieben unb beren Bebenbetrieben mährenb ber
Bacht nicht befchäftigt merben.

überbieS bürfen meibliche perfonen ohne Unterzieh
beS SllterS mährenb ber Stacht in ben in Art. 1, 3iffer 1

ermähnten Betrieben unb beren Bebenbetrieben nicht be=

fchäftigt merben.
Unter „Bacht" ift ein 3eitraum oon roenigftenS elf

aufeinanberfolgenben ©tunben ju oerftehen, meldher bie

$ett oon jehn Uhr abenbS bis fünf Uhr morgens in fich
fdjliefjt.

Slrt. 4. SaS Berbot ber Ba^tarbeit fann aufjer Kraft
treten :

1. für Perfonen im Sllter oon fechzelm bis achtzehn

fahren unb für meibliche perfonen über achtzehn $ahre

im gall einer nicht oorherjufehenben, ftch nicht periobifch
mieberholenben Betriebsunterbrechung, bie auf höhere
©eroalt prüdpführen ift;

2. für meibliche perfonen über achtzehn Qahre aufjer»
bem in gälten, mo eS ftch um bie Berarbeitung oon Bob»
ftoffen ober um bie Bearbeitung oon ©egenftänben han»
belt, bie einem febr raffen Berberben ausgefeilt finb,
menn eS jut Berhütung eineS fonft unoermeiblichen Ber»
lufteS an biefen Bohftoffen ober ©egenftänben erforbet»
lieh ift.

Slrt. 5. 3n ben bem ©influfj ber QahreSjeiten unter»
morfenen Betrieben, fomie in allen gälten, in benen

aufjerorb entliche Umftänbe eS erbeifchen, fann für bte

roeibtichen perfonen über achtzehn grahre ber geitraum,
in bem bie Badjtarbeit oerboten ift, an fechjig Sagen
im gahr auf jehn ©tunben berabgefetjt merben.

Art. 6. Der BunbeSrat fann meitere SluSnahmen
geftatten, bie im öffentlichen gntereffe geboten ober in
internationalen Übereinfommen oorgefeben finb.

Slrt. 7. 3n ben biefem ®efe$ unterfte%n Betrieben
ift ein BerjeidjntS ber barin beschäftigten perfonen unter
achtzehn fahren mit Slngabe ihres ©eburtSbatumS ju
führen.

Ser BunbeSrat fann audh bie Borlage eines SltterS»

auSroeifeS ober anbere Kontrollmafjnabmen oorfchreiben.
Slrt. 8. Ser BunbeSrat bezeichnet biejenigen gefunb»

heitSfdhäblidhen geroerbtichen Slrbeiten, bei benen jugenb»
liehe Perfonen unter achtzehn fahren unb meibliche per»
fönen über achtzehn gahre nid|t ober nur unter befon»
bem Bebingungen befchäftigt merben bürfen.

Slrt. 9. Ser BunbeSrat erläßt bie jum BoHpg biefeS

©efetjeS erforberlichen Borfchriften.
Sie Durchführung beS ©efetjeS unb ber Boüjief)ungS=

beftimmungen liegt ben Kantonen ob.
Sie KantonSregierungen bezeichnen bie fantonalen

BollpgSorgane.
Ser BunbeSrat hat bie Dberauffidjt. @r fann oon

ben Kantonen periobifche Berichte über ben BoHjug oer»

langen.
Slrt. 10. Strafrechtlich oerantroorttidj für 3uroü>er»

hanblungen gegen bie Beftimmungen biefeS ©efe^eS unb

gegen bie zu feinem BoUzwg erlaffenen Borfchriften ift
ber Betriebsinhaber ober bie perfon, ber er bie Seitung
beS Betriebes übertragen hat.

©ine ©tetloertretung entlaftet ben Betriebsinhaber
oon feiner Berantroortung nur bann, menn er ben Be»

trieb nicht felbft leiten fonnte unb menn ber ©telloer»
treter ftch Sur ©rfüHung einer folgen Stufgabe eignete.

Slrt. 11. Sie 3uroiberhanblungen merben mit Bujje
oon fünf bis fünfhunbert granfen beftraft.

Qm SßieberholungSfaU fann mit ber Bu^e ©efängniS
bis zu brei Sltonaten oerbunben merben.

Art. 12. Sie guroiberhanblungen oerjähren in einem

Qahr nach ber Begehung.
Ste redjtSfräftig geroorbenen ©trafen oetjähren in

fünf Sahren.
Slrt. 13. Ste llnterfuchung unb Beurteilung ber 3«'

roiberhanblungen ift ©ache ber fantonalen ©erichtS» ober

BermaltungSbehörben.
Sie Kantone haben jeboef), menn eine BermaltungS»

behörbe eine Bufje oon über fünfzig granfen ober eine

©efängniSftrafe auSgefprocfjen hat, bem Beftraften bie

SKöglichfeit zu bieten, gerichtliche Beurteilung zu oerlangen.
Art. 14. Ste endgültigen ©ntfçheibe ber fantonalen

©erichtS» unb BermaltungSbehörben finb einer oom BunbeS»
rate bezeichneten SlmtSfteHe unentgeltlich etnzufenben.

Ser BunbeSrat fann gegen btefe ©ntf^eibe gemäfj
Slrt. 161 ff. beS BunbeSgefetjeS über bie Drganifation
ber BunbeSredjtépfïege oom 22. März 1893 bie Kaffa»
tionSbefdhmerbe erheben,
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Lage kommen, den projektierten Turnhallebau mit
einem neuen Schulhaus in Verbindung zu bringen.

Im Wettbewerb für den Schulhausneubau in
Lenzbnrg (Aargau) hat das Preisgericht folgendes
Urteil gefällt: Erster Preis 2500 Fr.: E. Ehrsam von
Würenlos in Zürich, Motto: „Licht". Zweiter Preis
2200 Fr.: Hans Schmidt von Brugg in Basel, Motto:
„Zweistrahl". Im gleichen Rang 2200 Fr.: Weßner
à Labhardt in Aarau, Motto: „Augustin Keller". Dritter
Preis 1100 Fr.: Walter Stutz in Frauenfeld, Motto:
„Stadtblick". Die öffentliche Ausstellung der Projekte in
der Turnhalle dauert bis 14. Juli 1923.

Die Bautätigkeit in Mnrgenthal (Aargau) ist eine

erfreulich rege. Die Stickerei wird erweitert, der Post-
Neubau nimmt Gestalt an und auch von privater Seite
wurden Bauaufträge ausgegeben. Das bringt erwünschten
Verdienst für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Der neue Güterbahnhof Chiasso. Die Einweihung
des neuen Güterbahnhofes in Chiasso ist auf den 1. Ok-
tober angesetzt. Die im Jahre 1918 begonnenen Ar-
beiten sind jetzt beendet. 9 km Schienen und große
Lagerräume wurden erstellt. Die Baukosten betragen
ungefähr 10 Millionen Fr. Die Lagerräume sind
mit allen neuzeitlichen Einrichtungen versehen.

Für Notstaudsarbeiten tu Genf hat der Gemeinde-
rat einen weitern Kredit von 105,000 Fr. bewilligt.
Der Große Rat hat zwei Tage vorher für denselben
Zweck einen Kredit von 2,843,735 Fr. gewährt.

vunclesgesett über Sie veschâMgung «er

jugeiMchen «nü weiblichen Personen
in aen «werben.

Art. 1. Diesem Gesetz sind unterstellt:
1. die öffentlichen und privaten industriellen und ge-

merklichen Betriebe, auf die das Bundesgesetz betreffend
die Arbeit in den Fabriken vom 18. Juni 1914 und
27. Juni 1919 keine Anwendung findet;

2. die öffentlichen und privaten Betriebe, die der Be-
förderung von Personen oder Gütern dienen, .mit Aus-
nähme der Handbeförderung und der vom Bund be-

triebenen oder konzessionierten Verkehrsanstalten.
Das Gesetz gilt nicht für Betriebe, in denen nur Mit-

glieder einer und derselben Familie arbeiten, ferner nicht
für die Landwirtschaft und den Handel, ebenso nicht für
die Hotels, Gasthöfe und Wirtschaften.

Der Bundesrat grenzt die diesem Gesetz unterstellten
Betriebe von den im vorangehenden Absatz davon aus-
genommenen Betrieben ab.

Art. 2. Kinder, welche das 14. Altersjahr noch nicht
zurückgelegt haben, dürfen in den diesem Gesetz unter-
stellten Betrieben und deren Nebenbetrieben nicht gewerbs-
mäßig beschäftigt werden.

Art. 3. Personen, die das 18. Altersjahr noch nicht
zurückgelegt haben, dürfen in den diesem Gesetz unter-
stellten Betrieben und deren Nebenbetrieben während der
Nacht nicht beschäftigt werden.

überdies dürfen weibliche Personen ohne Unterschied
des Alters während der Nacht in den in Art. 1, Ziffer 1

erwähnten Betrieben und deren Nebenbetrieben nicht be-

schäftigt werden.
Unter „Nacht" ist ein Zeitraum von wenigstens elf

aufeinanderfolgenden Stunden zu verstehen, welcher die

Zeit von zehn Uhr abends bis fünf Uhr morgens in sich

schließt.
Art. 4. Das Verbot der Nachtarbeit kann außer Kraft

treten:
1. für Personen im Alter von sechzehn bis achtzehn

Jahren und für weibliche Personen über achtzehn Jahre

im Fall einer nicht vorherzusehenden, sich nicht periodisch
wiederholenden Betriebsunterbrechung, die auf höhere
Gewalt zurückzuführen ist;

2. für weibliche Personen über achtzehn Jahre außer-
dem in Fällen, wo es sich um die Verarbeitung von Roh-
stoffen oder um die Bearbeitung von Gegenständen han-
delt, die einem sehr raschen Verderben ausgesetzt sind,
wenn es zur Verhütung eines sonst unvermeidlichen Ver-
lustes an diesen Rohstoffen oder Gegenständen erforder-
lich ist.

Art. 5. In den dem Einfluß der Jahreszeiten unter-
worfenen Betrieben, sowie in allen Fällen, in denen

außerordentliche Umstände es erheischen, kann für die

weiblichen Personen über achtzehn Jahre der Zeitraum,
in dem die Nachtarbeit verboten ist, an sechzig Tagen
im Jahr auf zehn Stunden herabgesetzt werden.

Art. 6. Der Bundesrat kann weitere Ausnahmen
gestatten, die im öffentlichen Interesse geboten oder in
internationalen Übereinkommen vorgesehen sind.

Art. 7. In den diesem Gesetz unterstellen Betrieben
ist ein Verzeichnis der darin beschäftigten Personen unter
achtzehn Jahren mit Angabe ihres Geburtsdatums zu
führen.

Der Bundesrat kann auch die Vorlage eines Alters-
ausweises oder andere Kontrollmaßnahmen vorschreiben.

Art. 8. Der Bundesrat bezeichnet diejenigen gesund-
heitsschädlichen gewerblichen Arbeiten, bei denen jugend-
liche Personen unter achtzehn Jahren und weibliche Per-
sonen über achtzehn Jahre nicht oder nur unter beson-
dern Bedingungen beschäftigt werden dürfen.

Art. 9. Der Bundesrat erläßt die zum Vollzug dieses

Gesetzes erforderlichen Vorschriften.
Die Durchführung des Gesetzes und der Vollziehungs-

bestimmungen liegt den Kantonen ob.
Die Kantonsregierungen bezeichnen die kantonalen

Vollzugsorgane.
Der Bundesrat hat die Oberaufsicht. Er kann von

den Kantonen periodische Berichte über den Vollzug ver-
langen.

Art. 10. Strafrechtlich verantwortlich für Zuwider-
Handlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes und

gegen die zu seinem Vollzug erlassenen Vorschriften ist
der Betriebsinhaber oder die Person, der er die Leitung
des Betriebes übertragen hat.

Eine Stellvertretung entlastet den Betriebsinhaber
von seiner Verantwortung nur dann, wenn er den Be-
trieb nicht selbst leiten konnte und wenn der Stellver-
treter sich zur Erfüllung einer solchen Aufgabe eignete.

Art. 11. Die Zuwiderhandlungen werden mit Buße
von fünf bis fünfhundert Franken bestraft.

Im Wiederholungsfall kann mit der Buße Gefängnis
bis zu drei Monaten verbunden werden.

Art. 12. Die Zuwiderhandlungen verjähren in einem

Jahr nach der Begehung.
Die rechtskräftig gewordenen Strafen verjähren in

fünf Jahren.
Art. 13. Die Untersuchung und Beurteilung der Zu-

widerHandlungen ist Sache der kantonalen Gerichts- oder

Verwaltungsbehörden.
Die Kantone haben jedoch, wenn eine Verwaltungs-

behörde eine Buße von über fünfzig Franken oder eine

Gefängnisstrafe ausgesprochen hat, dem Bestraften die

Möglichkeit zu bieten, gerichtliche Beurteilung zu verlangen.
Art. 14. Die endgültigen Entscheide der kantonalen

Gerichts- und Verwaltungsbehörden sind einer vom Bundes-
rate bezeichneten Amtsstelle unentgeltlich einzusenden.

Der Bundesrat kann gegen diese Entscheide gemäß
Art. 161 ff. des Bundesgesetzes über die Organisation
der Bundesrechtspflege vom 22. März 1893 die Kassa-

tionsbeschwerde erheben.
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